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Statuten Verein «Outdoor Kandertal» 
 

Art. 1.   Name und Sitz 

1 Unter dem Namen Outdoor Kandertal besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB mit Sitz in 
Frutigen. Er ist politisch und konfessionell unabhängig.  

Art. 2.   Zweck 

1 Outdoor Kandertal ist ein nicht kommerzieller Verein für den geografischen Raum Kandertal, 
Engstligtal, Kiental und deren Seitentäler. 

2 Der Verein bezweckt die Interessenvertretung der Radfahrer und anderer Wegbenutzer. 

3 Outdoor Kandertal engagiert sich dafür, dass Wege und Strassen weiterhin durch Radfahrer und 
andere Wegbenutzer benutzt werden können.  

4 Der Verein setzt sich für einen rücksichtsvollen Umgang mit der Natur und das Einhalten der 
Regeln auf Wegen und Strassen ein. 

5 Outdoor Kandertal möchte vorrangig einvernehmliche Lösungen erreichen mittels Gesprächen, 
Information und Unterstützungsmassnahmen. Sollten einvernehmliche Lösungen nicht erzielt 
werden können, kann der Verein auch juristische Mittel ergreifen, um seine Interessen 
durchzusetzen. 

6 Der Verein strebt aktiven Kontakt an mit: 

a  Landbesitzern und Anwohnern. Für diese möchte der Verein auch Anlaufstellte sein für 
etwaige Probleme mit Radfahrern und anderen Wegbenutzern 

b  Politik, Behörden, Verwaltung und Planungsgremien 

c  Anderen Outdoor Vereinen, zwecks gegenseitiger Unterstützung von Massnahmen und 
Koordination von Aktionen 

d  Tourismusorganisationen und Verkehrsvereinen 

e  Medien 
7 Der Verein kann Unterstützungsmassnahmen erbringen: 

a  zusammen mit Landbesitzern und Gemeinden für den Unterhalt von Wegen 

b  zusammen mit Landbesitzern und Gemeinden für den Bau von selbstschliessenden und Bike-
tauglichen Gattern 

c  zur Einhaltung eines für alle Beteiligten sinnvollen und fairen Bike Kodex (Regeln für 
Radfahrer auf Wegen und Strassen) 

d  sowie für weitere dem Vereinszweck dienende Unterstützungsmassnahmen 
8 Outdoor Kandertal möchte das gesellige Zusammensein zwischen seinen Mitgliedern sowie 

Mitgliedern anderer Outdoor Vereine fördern. 
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Art. 3.   Mitgliedschaft 

 
1 Mitglieder können natürliche und juristische Personen werden, die den Vereinszweck 

unterstützen. 

2 Personen, die sich in besonderem Masse für den Verein eingesetzt haben, kann auf Vorschlag des 
Vorstandes durch die Vereinsversammlung die Ehrenmitgliedschaft verliehen werden.  

3 Aufnahmegesuche sind an den Vorstand zu richten. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 

4 Die Mitgliedschaft im Verein kann auch rückwirkend auf ein beliebiges Startdatum hin erfolgen. 

Art. 4.   Erlöschen der Mitgliedschaft 

1 Die Mitgliedschaft erlischt 

a  bei natürlichen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

b  bei juristischen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Auflösung der juristischen Person. 

Art. 5.   Austritt und Ausschluss 

1 Ein Vereinsaustritt ist per Ende Kalenderjahr möglich. Das Austrittsschreiben muss spätestens 
zwei Wochen vor dem Ende des Kalenderjahrs schriftlich oder per E-Mail an den Vorstand 
gerichtet werden.  

2 Ein Mitglied kann wegen Verletzung der Statuten oder Verstösse gegen den Vereinszweck aus 
dem Verein ausgeschlossen werden.  

3 Bleibt ein Mitglied trotz Mahnung den Mitgliederbeitrag schuldig, kann es vom Vorstand 
ausgeschlossen werden. 

4 Der Vorstand fällt den Ausschlussentscheid. Das Mitglied kann diesen an die Vereinsversammlung 
weiterziehen. 

 

Art. 6.   Organe des Vereins 

1 Die Organe des Vereins sind: 

a  die Vereinsversammlung 

b  der Vorstand 

c  die Revisionsstelle 
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Art. 7.   Vereinsversammlung 

1 Das oberste Organ des Vereins ist die Vereinsversammlung. Eine ordentliche Vereinsversammlung 
findet jährlich, möglichst in den ersten vier Monaten des Kalenderjahres, statt.  

2 Die Vereinsversammlung sollte möglichst mit physischer Präsenz der Mitglieder durchgeführt 
werden. In begründeten Ausnahmen kann die Vereinsversammlung auch als Videokonferenz oder 
auf dem Zirkularweg stattfinden. 

3 Die Einladung zur Vereinsversammlung an die Mitglieder erfolgt mindestens 15 Tage im Voraus 
schriftlich oder per E-Mail unter Angabe der Traktanden.  

4 Anträge für zusätzliche Traktanden sind bis spätestens 30 Tage im Voraus zur 
Vereinsversammlung schriftlich oder per E-Mail an den Vorstand zu richten. 

5 Der Vorstand oder 1/5 der Mitglieder können jederzeit die Einberufung einer ausserordentlichen 
Vereinsversammlung unter Angaben des Zwecks verlangen. Die Versammlung hat spätestens 30 
Tage nach Eingang des Begehrens zu erfolgen. 

6 Die Vereinsversammlung hat die folgenden unentziehbaren Aufgaben und Kompetenzen: 

a  Genehmigung des Protokolls der letzten Vereinsversammlung 

b  Genehmigung des Jahresberichts des Vorstandes 

c  Entgegennahme des Revisionsberichts und Genehmigung der Jahresrechnung 

d  Entlastung des Vorstandes und der Revisionsstelle 

e  Jährliche Wahl/Wiederwahl des Vorstandes und der Revisionsstelle 

f  Festsetzung der Mitgliederbeiträge 

g  Genehmigung des Jahresbudgets  

h  Beschlussfassung über das Tätigkeitsprogramm 

i  Beschlussfassung über Anträge des Vorstandes und der Mitglieder 

j  Änderung der Statuten 

k  Entscheid über Ausschlüsse von Mitgliedern 

l  Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins und die Verwendung des 
Liquidationserlöses. 

7 Jede ordnungsgemäss einberufene Vereinsversammlung ist unabhängig von der Anzahl der 
anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 

8 Die Mitglieder fassen die Beschlüsse mit dem einfachen Mehr der anwesenden Mitglieder. Bei 
Stimmengleichheit fällt die/der Vorsitzende den Stichentscheid.  

9 Statutenänderungen benötigen die Zustimmung einer 2/3-Mehrheit der anwesenden Mitglieder.  

10 Vertretung via Vollmacht ist nicht möglich. 

11 Über die Vereinsversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll abzufassen. 
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Art. 8.   Vorstand 

1 Der Vorstand besteht aus mindestens sieben Personen.  

2 Die Amtszeit beträgt 1 Jahr. Wiederwahl ist möglich. 

3 Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte und vertritt den Verein nach aussen. 

4 Er erlässt Reglemente und kann Arbeitsgruppen einsetzen. 

5 Er kann für die Erreichung der Vereinsziele Personen gegen eine angemessene Entschädigung 
anstellen oder beauftragen. 

6 Der Vorstand verfügt über alle Kompetenzen, die nicht von Gesetzes wegen oder gemäss dieser 
Statuten einem anderen Organ übertragen sind. 

7 Der Vorstand konstituiert sich selber. Im Minimum ist je ein Vorstandsmitglied zuständig für die 
folgenden Bereiche: 

a  Finanzen 

b  Sekretariat 

c  Koordination mit Landbesitzern und Anwohnern 

d  Koordination mit Politik, Behörden, Verwaltung und Planungsgremien 

e  Koordination mit anderen Outdoor Vereinen 

f  Koordination Unterstützungsmassnahmen und bauliche Aufgaben 

g  Medienarbeit, Kommunikation, Webseite, Soziale Medien 
 

8 Der Vorstand versammelt sich, so oft es die Geschäfte verlangen. Jedes Vorstandsmitglied kann 
unter Angabe der Gründe die Einberufung einer Sitzung verlangen. 

9 Die Vorstandssitzungen können sowohl mit physischer Präsenz der Vorstandsmitglieder, als auch 
mittels Videokonferenz oder auf dem Zirkularweg stattfinden. 

10 Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich und unentgeltlich tätig. Auf Antrag eines 
Vorstandsmitgliedes und mit Zustimmung des Vorstandes, hat dieses Anrecht auf Vergütung der 
effektiven Spesen. 

Art. 9.    Revisionsstelle 

1 Die Vereinsversammlung wählt zwei Rechnungsrevisoren oder eine juristische Person als 
Revisionsstelle, welche die Buchführung kontrollieren und mindestens einmal jährlich eine 
Stichkontrolle durchführen.  

2 Die Revisionsstelle erstattet der Vereinsversammlung Bericht.  

3 Die Amtszeit beträgt ein Jahr. Wiederwahl ist möglich. 
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Art. 10.    Zeichnungsberechtigung 

1 Zeichnungsberechtigt ist der Verein durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des 
Vorstandes. 

2 Über Ausgaben von mehr als 5000.- CHF entscheidet die Vereinsversammlung. 

Art. 11.   Mittel 

1 Zur Verfolgung des Vereinszweckes verfügt der Verein über folgende Mittel: 

a  Mitgliederbeiträge  

b  Erträge aus Veranstaltungen 

c  Subventionen 

d  Erträge aus Leistungsvereinbarungen  

e  Spenden und Zuwendungen aller Art 
2 Die Mitgliederbeiträge werden jährlich durch die Vereinsversammlung festgesetzt. 

Ehrenmitglieder und amtierende Vorstandsmitglieder sind vom Beitrag befreit.  

3 Für Paare, Familien und Jugendliche werden reduzierte Mitgliederbeiträge festgelegt. 

4 Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

Art. 12.    Haftung 

1 Für die Schulden des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Eine persönliche Haftung der 
Mitglieder ist ausgeschlossen.  

 

Art. 13.    Auflösung des Vereins 

1 Die Auflösung des Vereins kann durch Beschluss einer ordentlichen oder ausserordentlichen 
Vereinsversammlung beschlossen und mit dem Stimmenmehr von 2/3 der anwesenden 
Mitglieder erfolgen. 

2 Bei einer Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an einen gemeinnützigen Verein in der 
Schweiz, welcher den gleichen oder einen ähnlichen Zweck verfolgt. Die Verteilung des 
Vereinsvermögens unter den Mitgliedern ist ausgeschlossen.  
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Art. 14.   Inkrafttreten 

1 Diese Statuten wurden an der Gründungsversammlung vom 16. Februar 2021 angenommen und 
sind mit diesem Datum in Kraft getreten. 

 

 

16. Februar 2021, Frutigen via Videokonferenz 
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Anhang: Mitgliederbeiträge / Stand 16. Februar 2021 

 
1 Der Mitgliederbeitrag beträgt: 

a  50.- CHF für Erwachsene 

b  80.- CHF für Paare oder für Familien (inkl. Kinder/Jugendliche bis 18 Jahren) 

c  20.- CHF für Kinder/Jugendliche (nur fällig, wenn Kinder/Jugendliche nicht Teil einer Familie 
sind, welche schon Mitglied ist) 

d  Gönner freiwilliger Beitrag 


